
In der Senatssitzung am 23. Juni 2026 beschlossene Antwort 

 

Anfrage L 11 

Integrationskurse vor dem Aus: Was bedeutet das für Bremen und  
Bremerhaven? 

Anfrage der Abgeordneten Sofia Leonidakis, Cindi Tuncel, Dariush  
Hassanpour, Nelson Janßen und Fraktion Die Linke 
vom 19. Mai 2026 

Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Personen werden ab wann von der Kürzung der Integrationskursmittel 
durch die Bundesregierung betroffen sein (bitte nach Bremen und Bremerhaven und 
Personenkreis nach Aufenthaltsstatus differenzieren)? 
 
2. In welcher Höhe werden Mittel in Bremen und Bremerhaven für Integrationskurse 
im Vergleich zum jetzigen Stand nicht mehr zur Verfügung stehen? 
 
3. Wie viele Integrationskurse bei welchen Trägern mit wie vielen Beschäftigten/Ho-
norardozent:innen werden voraussichtlich nicht mehr von Bundesmitteln finanziert 
werden? 

Zu Frage 1: 
Die Zulassungszahlen für die Integrationskurse erhebt das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge in seiner Integrationskursgeschäftsstatistik. Der aktuelle Zulassungs-
stopp des BAMF bezieht sich auf Teilnahmen nach § 44 Absatz 4 AufenthG und be-
trifft insb. Asylbewerber:innen, Geduldete (§ 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG), geflüch-
tete Menschen aus der Ukraine sowie EU-Bürger:innen. Basierend auf den Zahlen 
aus 2025 ist davon auszugehen, dass im Land Bremen ca. 2.060 Personen vom Zu-
lassungstopp durch das BAMF betroffen sein werden (rd. 1800 in Bremen und rd. 
260 in Bremerhaven). Dies macht einen Anteil von über 40 Prozent aller 2025 im 
Land Bremen ausgesprochenen Zulassungen aus.  
Von den ca. 2.060 betroffenen Personen im Land Bremen sind 431 EU-Bürger:innen 
und 181 Ukrainer:innen. Letztere können aktuell eine Verpflichtung über das Jobcen-
ter erhalten, wenn sie SGB II beziehen.  

Zu Frage 2: 
Für das Jahr 2026 stehen im Bundeshaushalt rund 1,06 Mrd. Euro für Integrations-
kurse zur Verfügung. Damit liegt der Haushaltsansatz unter dem aus dem Jahr 2025 
i.H.v. rd. 1,33 Mrd. Euro. Wie die Mittel für Integrationskurse verteilt werden, hängt 
von der Anzahl der Unterrichtseinheiten und Teilnehmenden ab. Es werden die tat-
sächlich entstandenen Kosten pro Kurs abgerechnet. Infolge des Zulassungsstopps 
berichten Integrationskursträger von einer sinkenden Nachfrage: Geplante Kurse 
werden abgebrochen oder müssen mit weniger Teilnehmenden als geplant durchge-
führt werden. Die Höhe der dadurch für das Land Bremen nicht mehr zur Verfügung 
stehenden Mittel lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Die tatsächli-
chen Auswirkungen für die Integrationskursträger werden als gravierend einge-
schätzt.  

Zu Frage 3: 
Aufgrund der oben dargestellten Finanzierungsform für Integrationskurse durch das 
BAMF ist zum jetzigen Zeitpunkt keine genaue Auskunft zu Kursausfällen und dem 
Einsatz von Lehrkräften bei einzelnen Trägern möglich. Kursträger aus dem Land 
Bremen berichten jedoch, dass ihre Teilnehmendenzahlen seit Verkündung des Zu-
lassungsstopps um 30 bis 50 Prozent gesunken seien. Viele Träger haben dadurch 



 

 

Schwierigkeiten in der Kursplanung und werden somit vor große organisatorische 
und finanzielle Herausforderungen gestellt. Zudem ist unklar, welche Auswirkung die 
von der Bundesregierung angekündigte Korrektur des Zulassungsstopps in Bezug 
auf freiwillige Teilnehmende mit besonderem Integrationsbedarf auf die Träger hat.




